Pfad: Hilfen des SGB VIl

Hilfen des SGB VIl initiieren

[ Beratung Uber regionale Hilfen des SGB VIII und Alternativen }

v

[ Unterstitzungsleistungen nach §35a SGB VIlI } [ andere HilfemaRRnahmen aus dem SGB VIII }(—

v

Aufgabe Sorgeberechtigte

Antragstellung j

v

Voraussetzungen

Feststellung der Teilhabebeeintrachtigung
durch eine Fachkraft

Priifung der Abweichung der seelischen
Gesundheit vom alterstypischen Zustand:
Stellungnahme von Arzt*in/Psychothera-

peut*in

v

Prifung der Voraussetzungen der Hilfe nach
§35a SGB VIl im Rahmen der ambulanten/
vollstationaren/teilstationaren Klarungsphase

v

Bewilligung der Hilfen nach §35a SGB VIII? j—)@

v

|
[
[

Beginn der Hilfe nach §35a SGB VIII }

v

v

v

Aufgabe Sorgeberechtigte

[ wenn erforderlich: Antragstellung

v

Beratung der Sorgeberechtigten

v

Fachkonferenz/Fallbesprechung

v

Gemeinsame Entscheidungsfindung

v

Bewilligung der Hilfen?

N N N N

JA

\/

Hilfeplangesprach mit Sorgeberechtigten, Kind/Jugendlichen und den
bereits platzierten Hilfsbieter*innen (SGB V, SGB VIl und weitere)

v

{ Weiteres Vorgehen wird abgesprochen j

v

[ Hilfeplanfortschreibung j

v

[ Beendigung }



LVG & AFS
Info
Späte Inanspruchnahme von Hilfen des SGB VIII

Hintergrund
Das Jugendamt ist immer noch mit einer hohen Stigmatisierung behaftet. Es fehlt an Wissen in der Öffentlichkeit über die spezifischen Angebote in der Jugendhilfe, weshalb Eltern/Erziehungsberechtigte oftmals den Weg zu niedrigschwelligen Kontakten, wie der Beratungsstelle fürchten oder hinauszögern. Auch ist mit dem Gesuch nach Hilfe oftmals das Gefühl des persönlichen Scheiterns verbunden. Das führt dazu, dass erst sehr spät Hilfen des SGB VIII in Anspruch genommen werden.

Empfehlung
Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Aufklärung, niedrigschwellige Hilfen z. B. durch die Begleitung zur Beratung sowie präventive Maßnahmen können unterstützend wirken, damit Hilfen des SGB VIII früher in Anspruch genommen werden.

LVG & AFS
Info
Zusammenarbeit der Hilfesysteme

Hintergrund
Kinder und Jugendliche, die Maßnahmen im Rahmen des §35a SGB VIII erhalten, stellen eine hochbelastete Gruppe mit einer Häufung an psychosozialen Risiken dar. Die Häufung an psychiatrischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, die über das SGB VIII unterstützt werden, ist besonders groß. Daher ist die Zusammenarbeit der beteiligten Systeme essenziell.

Empfehlung 
Auch hierfür sollten entsprechende Absprachen und verbindliche Abstimmungsprozedere verabredet werden.


Scheitern von Maßnahmen im Rahmen des SGB VIII

Hintergrund
Wenn SGB VIII Maßnahmen scheitern, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Maßnahmen nicht adäquat umgesetzt werden können.

Empfehlung 
Damit verabredete Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden können, bedarf es einer gemeinsamen Absprache zwischen den helfenden Instanzen und den betroffenen Familien. Möglichkeiten und Chancen werden im Rahmen der gemeinsamen Teilhabeplanung gesehen. Auch die Neuerungen im Zuge des Bundesteilhabegesetzes gilt es zu nutzen.


